
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vortragsanfragen zum Thema an: 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
Schlesierstr. 34 

91522 Ansbach 

0981/9094-380 

Verhaltenshinweise für die Bürger: 
 

� Die Polizei ruft nie mit der Rufnummer 110 an; die Notrufnummer dient 
ausschließlich dem Zweck, dass der Bürger die Polizei in dringenden Fällen 
schnell und sicher erreichen kann und nicht umgekehrt 

 
� Sollte Ihnen am Display ihres Telefons eine unbekannte Rufnummer angezeigt 

werden, rufen Sie diese Nummer nie zurück, denn Sie könnten wieder im 
Callcenter der Täter landen. 

 
� Seien Sie bei solchen Anrufen misstrauisch! Lassen Sie sich am Telefon nicht 

unter Druck setzen und beenden das Telefonat sofort. Notieren Sie sich, wenn 
möglich, die angezeigte Nummer. 

 
� Gehen Sie am Telefon nicht auf Fragen zu Ihrer finanziellen Situation oder 

Wertsachen bei sich zu Hause ein. 
 

� Die Polizei fragt Sie am Telefon, ohne dass von Ihnen vorher eine Anzeige 
erstattet wurde, grundsätzlich nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen. 

 
� Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Ihnen unbekannt sind! 

 
� Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! 

 
� Fordern Sie von Amtspersonen, ob in Uniform oder Zivilkleidung, immer den 

Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). 
Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine 
Sehhilfe.  

 
� Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die 

Telefonnummer selbst heraus und fragen auch konkret nach dem 
Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll und nach dessen Auftrag. 
Ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu. 

 

� Scheuen Sie sich nicht, den Notruf 110 zu wählen, wenn Ihnen ein Anruf 
verdächtig vorkommt! 

 
� Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen alleine 

leben, sprechen Sie mit diesen über dieses Phänomen. 
 

� Angehörige bitten wir, ihre älteren Verwandten zu informieren. 


